
Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung

Gasnetzbetreiber tragen gemäß Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) die Verantwortung für die Sicherheit und Zuverlässig-
keit des Gasversorgungssystems in ihrem jeweiligen Netz. Im 
Fall einer Gefährdung und Störung der Gasversorgung sind die 
Netzbetreiber berechtigt und verpflichtet, gesetzlich vorge-
schriebene Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Systemsta-
bilität zu ergreifen. Dafür setzen die Netzbetreiber eine Vielzahl 
effektiver Instrumente ein.

Der Gesetzgeber gewährt bestimmten Kundengruppen einen 
besonderen Schutz. Die Belieferung dieser geschützten Kun-
den hat Vorrang vor der Versorgung anderer Gasverbraucher 
wie z. B. größerer Gewerbe- oder Industriekunden. Auch die Ver-
sorgung einzelner Gaskraftwerke hat einen besonderen Status 
aufgrund ihrer Bedeutung für die Stromversorgung.

Einheitliches Krisenmanagement:  
klares Vorgehen im Fall eines Engpasses

Zu den geschützten Kunden 
gemäß § 53a EnWG gehören: 

 › Haushaltskunden sowie kleine und mittlere 
Unternehmen aus dem Sektor Gewerbe, 
Handel, Dienstleistungen, deren Verbrauch 
über standardisierte Lastprofile gemessen wird

 › Grundlegende soziale Dienste wie z. B. 
Krankenhäuser, stationäre Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen sowie Polizei, 
Feuerwehr, Bundeswehr etc.

 › Fernwärmeanlagen, welche die o. g. Kunden-
gruppen mit Wärme beliefern und keinen 
Brennstoffwechsel vornehmen können 

Netzschaltungen und  
Fahrwegänderungen

Austausch und Nutzung  
von Regelenergie*

Mengenverlagerungen  
zwischen Netzbetreibern

Nutzung von  
Netzflexibilitäten  

(Speicher und Netzpuffer)

Vertragliche Verein
barung von Kürzungen 

Kürzung bei  
Verbrauchern

1.  Anteil der nicht ge-
schützten Letztver-
braucher 

2.  Anteil der system-
relevanten   Gaskraft-
werke 

3.  Anteil der geschütz-
ten Kunden (siehe 
Info box oben)

Kürzungen bei den Verbrauchern sind immer nur das letzte Mittel, wenn alle anderen 
Maßnahmen ausgeschöpft sind. Dem Leit faden Krisenvorsorge Gas entsprechend 
werden Kürzungen in folgender Reihenfolge vorgenommen:

*  Im Gasnetz ist Regel energie das Gas, mit dem 
physische Differenzen zwischen Ein- und Aus-
speisung in einem Marktgebiet ausgeglichen 
werden.

Kraftwerke  
und Industrie

Einspeisung von  
klimaneutralem Gas
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